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40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §18 Abs2;

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §28 Abs1 Z1;

AuslBG §3 Abs1;

VStG §21 Abs1;

Rechtssatz

Es tri t nicht zu, dass eine unerlaubte Arbeitskräfteüberlassung von LKW-Fahrern durch ausländische Unternehmer

keine gravierende Beeinträchtigung des inländischen Arbeitsmarktes darstelle und das Kriterium "unbedeutende

Folgen" im Sinne des § 21 Abs. 1 erster Satz VStG daher erfüllt sei. Dafür können auch weder die Kurzfristigkeit der

Arbeitsleistung noch die Bestimmung des § 18 Abs. 2 AuslBG ins Tre en geführt werden, weil für derartige

Arbeitsleistungen ihrer Art nach inländische Arbeitskräfte herangezogen werden. Das ö entliche Interesse an einer

Unterbindung der unerlaubten Beschäftigung von Ausländern ist jedenfalls hoch einzuschätzen (vgl. die bei

Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze, Band II, zweite Au age 2000, Seite 398, E 62 wiedergegebene

Judikatur).
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